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F R A N C I S C A A . J . H O O G E N D I J K

Zwei byzantinische Landkäufe*
(Tafel 2-3)

l. Kaufvertrag über Saatland

P.Vindob. G 25871 27,2 x 30 cm 373 n. Chr.
Arsinoites oder Herakleopolites ' Tafel 2

Hellbrauner Papyrus, aus mehreren losen Fragmenten zusammengesetzt. Es gibt eine vertikale
Klebung 14 cm vom rechten Rand, wobei — wie üblich für griechisch beschriebene Papyri — das
linke Blatt das rechte überlappt. Der Papyrus hat schon von seiner Herstellung her nur mäßiger
Qualität: ein Riß in der Klebung, ca. 2 cm vom unteren Rand; der Text ist manchmal über kleine Fal-
ten im Papyrus geschrieben, was aber die Buchstabenformen nicht beeinflußt hat. Er war von rechts
nach links aufgerollt; es sind noch acht vertikale Falten mit zunehmenden Abständen von 1,5 cm
rechts bis 4,5 cm links wahrnehmbar. Die Innenseite dieser Rolle (die beim aufgefalteten Blatt
rechts zu liegen kommt) ist ziemlich gut erhalten. Die linke Blatthälfte ist in zunehmendem Maße
beschädigt (insbesondere auf den Faltungen) und schließlich ganz verloren. Ein ganzer Streifen von
ca. 5-6 cm ist entlang einer Faltung abgebrochen. Oben und unten ist der Papyrus unregelmäßig
abgebrochen, aber es blieb ein Freirand von ca. 1,5 cm (oben) und ca. 5 cm (unten) bis zum
Schriftfeld erhalten.

Das Rekto ist den Fasern entlang mit etwas verblichener schwarzer Tinte beschrieben. Der Text
reicht rechts, manchmal mit Füllstrichen, bis an den Rand. Es sind drei Hände zu unterscheiden: in
den Zeilen 1-14 die regelmäßige Handschrift eines geübten Schreibers, in den Zeilen 15-19 und in
Zeile 19 die ungeübten, großen Buchstaben der eigenhändigen Unterschriften des aweotróc und des
Zeugen. Das Verso ist leer. Die zu erwartende Inhaltsangabe wie z. B. Ttpâcnç Aùpr|A,{aç Kupvaç
usw. dürfte daher quer auf dem äußersten, jetzt verlorenen, Teil des Blattes gestanden sein.

Die Herkunft des Papyrus ist unbekannt, aber weil er zu dem „ersten Fayumer Fund" gehört hat,
stammt er entweder aus dem Arsinoites oder aus dem Herakleopolites. Aufgrund der Handschriften
kann man den Text in das späte 4. Jahrhundert n. Chr. datieren (siehe unten).

Untenstehender Text1 ist ein Kaufvertrag über 2l/g Aruren Saatland; der Kaufpreis beträgt
fünf Goldsolidi. Käufer ist der speculator Flavius Ammon, Verkäufer ist eine Frau^, Aurélia
Kyria, Tochter des Timotheos und der Apollonia. Aurélia Kyria hat das Land aufgrund eines
Ehekontraktes (arcö yauiKou auußoTuxiot), Z. 5) von ihrem jetzt verstorbenen Vater geerbt.

Für die Publikationserlaubnis danke ich Prof. H. Harrauer, dem Direktor der Papyrussammlung
der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien.

1 Der Papyrus, früher inventarisiert unter der Nummer RNN 62, wurde schon von K. Wessely,
Die lateinischen Elemente in der Gräzität I, (WSt 24 [1902] 99-151), 147 und II (WSt 25 [1903] 40-
77), 57 sowie in seiner Topographie des Faijum, Wien 1904, 32 erwähnt; Wessely hatte den Text in
die Regierungszeit Julians gesetzt, aber sein Lesevorschlag Ioi)[ am Ende der Z. l hat sich am Origi-
nal als unmöglich erwiesen. H. Gerstinger, Bericht über die Schicksale der Wiener Papyrussammlung
in der Zeit von 1938-1948, Ant. Class. 20 (1951) 418, datierte den Text auf 373 n. Chr., nahm aber
an, daß sich das verkaufte Grundstück in Oxyrhynchos befand.

2 S. für die Römerzeit D. W. Hobson, Women as Property Owners in Roman Egypt, TAPA 113
(1983) 311-321 und S. B. Pomeroy, Women in Roman Egypt in: H. Foley (Hg.), Reflections of Wo-
men in Antiquity, London 1981, 303-322. Listen der Landkäufe und Landverkäufe von Frauen in by-
zantinischer Zeit hat J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle). IL Les pratiques
sociales, Paris 1992, 408-410 und 414-416 zusammengestellt.
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Sie verfügt ganz selbständig über das Land; ihr Ehemann Aurelius Ammonios tritt nur als ihr
(TüVEcrctoc auf und unterschreibt für sie den Kontrakt.

Der Vertrag hat die Form eines Cheirographon (ursprünglich in zweifacher Ausfertigung),
aber mit zwei ab dem Ende des 4. Jh. auftretenden byzantinischen Neuerungen: Das Heran-
ziehen eines Zeugen und die Datierung nicht am Ende, sondern am Anfang des Dokuments3.

Für die Ergänzung des Formulars dieses Textes sind die wenigen gleichzeitigen Landkäufe
aus dem Arsinoites und Herakleopolites heranzuziehen^. Wegen der geringen Anzahl von ähn-
lichen Kaufverträgen aus derselben Zeit und wegen der großen Lücken in diesem Papyrus ist es
schwierig, das im Vertrag gebrauchte Formular dem einen oder dem anderen Gau zuzuweisen.

Sehr ungewöhnlich an diesem Text ist die Datierung sowohl nach dem Regierungsjahr der
Kaiser (mit vollständiger Titulatur) als auch nach den Konsuln. Eine solche Datierungsweise
ist in dieser Zeit ohne Parallele, und es ist zu bedauern, daß die Datierungsformel nicht
vollständig erhalten ist. Aufgrund des Anfangs des Konsulates mit •farccctemç tôv ôecraoTcov
f\u,cov Oùa[Xe]y[tivuxv]oî> am Ende der Z. l und der Erwähnung einer e\>Ti)XT|Ç Tpvrn, véa
ivSiKTicuv in Z. 11 ist dieser Vertrag in die Regierungszeit der Valentinianus, Valens und
Gratianus zu datieren, und zwar in das Jahr 373 n. Chr.

ta TÔV SeoTtotcov f|jirôv OùaA,evTtviavoû Kai OùaÀ,evioç Kai ETOUÇ Ç
Fpattavoîi] Eùtt>xcov E[t>o]eßcov £eßa[err]S>v, ûrcateiaç TÔV ôeoTtoTÔv
TIUCOV Oùa[?ie]y[twmv]oï>

[Kai OoàXevToç tôv aicûvlcov AuyoiJOTCov to S, 20-25 (Monat, Tag, Dorf,
Gau) A\>pr|]?ua Kt>pia 9v>yaT[r|]p Tt(io0eou, u.j/njipoc 'AnoXXcoviac u,£Ta
oweatco[toc ujot

[TOÛ àvSpoç u.o\) AùprjXîoi) 'Au,ua>v{o\) (?)i>ioî> 4-9 -o]t> uT)Tpoc 0eo[ 11-15 ]cov
ànb ifjç a\)i:fj[<;] KCÛUTIÇ vacat OXacnncp "AU.U.COVI, OTteKOtiXaTopi %[a{]p[ew.]

24-34 7i]£7tpaKÉvai Kai Ttap[aKe%copriKéva]i aot SecTioTtKcp S[t]-
Cœ ànb toî> vîv inl TÔV änavta xpóvov t[àç] •t»t[a]p-

uot Ttepi 2-6 (Dorf) yfjç i8tcottKfiç éojcap|a,évaç à]poijpaç ÔTJO oyS[oov
5—9 éXjOouoac eîç è|iè à[7t]6 yaiiiKoîi CDjißoJieot) toî> 7ipoKEiu.évo\) Kai àva-
Tta-uaauévou

[rcatpoç (lou Tiu,o0éou 6-12 (Vatersname) œv yetioveç votjo-u 'HpaKÀàuftwv
MeA,[ 6-10 (Verwandtschaftsbezeichnung) K]atà natépa, ß[op]pa Kai àn-

Bàvoç cbtó È7ioiK(iot)) 'AXe^(avôpou), Itßöc 68àç öSeuouivTi,
ox)|j.7te(pcovrmévTiç rtpoç aXXTiXoDC yriç i6ico]tiK[fi]<; èo7tapu.évrj[ç àpoupcov

Stic oyôjoo-u xp^ooti [vo]uiau(XTta ânA,a 80Kt|aa àpt0u.râ irévte, aTtep

Siehe H. J. Wolff, Der byzantinische Urkundenstil Ägyptens im Lichte der Funde von Nessana
und Dura, RIDA3 8 (1961) 126ff. (Zeugen) und 119ff. (Datum) sowie ders., Das Recht der griechi-
schen Papyri Ägyptens II, München 1978, 123 und Anm, 83.

^ In der Übersicht über die Landverkaufsverträge von O. Montevecchi, Aegyptus 23 (1943) 12-
19 (ergänzt in dies., La Papirologia, Torino 1973, 210; keine weiteren Ergänzungen in der Neuauf-
lage Milano 1988, 210) und in den Listen der Immobilienkäufe in P.Hamb. III 217, Einl. sowie
P.Neph. 29, Einl. finden sich für das 4. Jh. nur drei Landverkaufsverträge aus dem Arsinoites: BGU
III 917 (328 n. Chr.); BGU IV 1049 (342 n. Chr.); P.Coll. Youtie II 78 = P.Col. VII 181 (342 n.
Chr.). Ein herakleopolitanischer Landverkauf aus dem 4. Jh. ist mir nicht bekannt; für die
Rekonstruktion des vorliegenden Textes wäre noch SPP XX 117 (Herakleopolites, 411 n. Chr.)
heranzuziehen. In SPP XX 117 (mit BL 11.2, III, IV und VII) ist in Z. 12-13 à7to<pépeo6at ueta I [
ca. 33 évJSeKâtnç wohl folgendermaßen zu ergänzen: àïtocpépecood |J,e ta l [èÇ a-ùtfiç
7tepiyivóu.eva eiç TO ïôiov àitô tfiç evfu^oîiç èv]5eK<iTT|ç; in Z. 5 ist statt àvdxipce (1.

zu lesen: àvà xîpa (1. àvà ^eîpa).
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[àicéoxov jcapà oo]£> ÊK [nA/npo'oç ôtà xß]i-P°C è% OÏKO\> aoi) Jtpfoç to àno toû vvv
K]paTEÎv ae töv a>v[o]t>u.evov "Amucova tov ajcfeJKO'oA.a'topa KOÙ Kvpieûew

[aùv éyyovoiç Kai] toîfç napà aoû trâv JtpoK]eiu{évcov] tôtamicfjç éarç[apuévr|ç
àpo]uprôv 8t>o óy8ó[ou?] Kal Seojioteueiv ae aKOoX/ótcoc Kal èÇovmav oe

10 [aùtœv 10-20 Kal] Ttav[ta 7ipaooei]v a> èàv a[ip]f|0£ tp[07tcp
àv]eu,7t[o8{at]a>ç. Beßai[o>oa> 8ià] Jtavtôç ànb nàvteov nàaei ßaißecoav Kal
KaGapàç

1 1 [ànb 24—34 ] Kal arcocpépeoSai oe TO è^ aÙTrâv [7iepiyi.Jvon.eva [eiç] ta l'Siov
aTto tfiç ex>roxoo)ç tpviTiç véaç ivôiKtîovoç

12 [Kal te?ieîv oe 23-33 ] Kal è7tvKA,acr|J.oùç TiavrtoiJoDc àno TÎI[Ç ai)i]T\q tpitriç
ivôiMiiovoç- là ôè àvà %eîpa navra Ttpoç ÈH.È Tryv TieTtpa-

13 [(lévriv Kal rcavta tov è7teXe-uoó|Lievov r\ è\iKo\.r\a]óiiey[o]v totcttov 11 fié[p]o\)ç
Xapi[v en] avayKeç 7ia[pa]xpfÎH.a aTtoatriocû Kal èK8iKT|aco ooi iSioiç \io\>

14 [Kal ènepcoTriOeîoa ö)H,oA,óyr|C7a oi> jtpoo8eo(j.évri] ètépa[ç (i]ou evÔOKrioecùç nepl
8è TOÛ Taûta [o]p9ôç Kal Ka?t[râç] yeyevfjoSai KaGârcep èK Siicriç. K\)p(a r\
7tp5oiç8iooT|.

15 (2. Hand) [Aùpri^ia Kvp{a r\] 7tp[o]Keiné[v]r| Si' èfioî toû àvôpoç A\>pTiA,{ou 'A^-
|Kû{[|a.]jico}v{ot) TtértpaKa tàç JtpoKei^evaç

16 [àpoiSpaç Stio öySoov Kal] ànéo^[ov] ta Tfjç Tin[fj]ç xp^coû vo^.i{|ii}o[(iàt]i.a névte
nXripTiç Kal teX,eîv nevta

17 [ta Srin-óoia Kal èniKX]aa(Jioi)[ç] navtoiovfc à]nb ir\q 7rçoKei.né[vri]ç tpitriç wSiK-
t{0}(ovoç Kai ßeßaiffloco

18 [naov ßeßaimoei. 'Afin]covioç o\)v[éotTi]v tfi y[i)v]aiK{ \LOV K-upia Kal eypa\|/a
•onèp a\)tf|ç Ypâ(a.(j.ata (O.TI

19 [eî8maç. vacat ] (3. Hand) t Aùpr|[A,ioç 'A]oKA,ri7tia8Tiç '
Tufpco] tf\8e tfî Ttpàai.

3. ojiEKÖXatopt Pap. 5. 1. ovußoXatoi) 6. E7toiK aXe^ Pap. 8. aneKÖXatopa Pap. 10. 1. aipîjoai; 1.
11. îSiov Pap. 13. nö Pap. 16. rtevta s. Komm.

„Im 11. Jahr unserer Herren Valentinianus und Valens und im 7. Jahr des Gratianus, felices
pii Augusti, während des Konsulates unserer Herren Valentinianus und Valens, der ewigen
Augusti, zum 4. Mal, Monat, Tag, im Dorfe ... des Gaues ...

Aurélia Kyria, Tochter des Timotheos und der Mutter Apollonia, mit meinem Mann Aure-
lius Ammonios, Sohn des N.N. und der Mutter Theo..., aus demselben Dorf als meinem Bei-
steher, an Flavius Ammon, speculator, Gruß.

Ich erkläre ... zu Deinen Gunsten ab heute auf alle Zeit verkauft und das Eigentumsrecht
abgetreten zu haben an den mir in der Umgebung von . . . gehörenden zwei und ein Achtel
Aruren privates Saatland . . . , die auf mich gekommen waren aufgrund des Ehekontraktes meines
obengenannten und verstorbenen Vaters Timotheos, Sohn des ..., wovon die Nachbarn sind:
im Süden Heraklammon, Sohn des Mel..., mein ... väterlicherseits, im Norden und Osten
Banos aus dem Dorfe Alexandrou, im Westen ein benutzter Weg, zu dem für diese zwei und ein
Achtel Aruren privates Saatland miteinander vereinbarten Preis von fünf geprüften Goldsolidi
ohne Aufzahlung, die ich von Dir sogleich vollständig von Hand zu Hand aus Deiner
Hauskasse empfangen habe, so daß Du, der Käufer Ammon, der speculator, mit der
Nachkommenschaft und Deinen Rechtsnachfolgern ab heute Besitzer und Eigentümer bist der
obengenannten zwei und ein Achtel Aruren privates Saatland, und daß Du ungehindert Dein
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Eigentumsrecht ausüben und darüber verfügen ... und alles nach Deinem Ermessen ungestört
tun kannst.

Ich werde (die Aruren) garantieren, immer gegen alles mit jeder Garantie und frei von ...
und daß Du die Erträge daraus zum eigenen Gebrauch vereinnahmen wirst ab der heilbringenden
dritten neuen Indiktion und daß Du zahlst ... und zusätzliche Abgaben aller Art ab derselben
dritten Indiktion; alle laufenden Zahlungen aber fallen auf mich, die Verkäuferin, und ich werde
jeden, der bezüglich dieses (Grundstückes) oder eines Teiles widerrechtlich drängt oder Ansprü-
che erhebt, unbedingt sofort abwehren und ich werde Dir zu Deinem Rechte verhelfen auf
meine eigenen Kosten, und auf die Frage, ob das ordnungsgemäß und richtig geschehen sei,
habe ich bestätigend geantwortet, ohne daß ich eine andere Zustimmung für mich dazu
benötige, wie aufgrund eines gerichtlichen Entscheides. Der Kaufvertrag in zweifacher
Ausfertigung ist maßgeblich.

Ich, die obengenannte Aurélia Kyria, durch mich, ihren Ehemann Aurelius Ammonios,
habe die genannten zwei und ein Achtel Aruren verkauft und ich habe den Preis von fünf Gold-
solidi vollständig erhalten, und Du wirst zahlen alle Staatsabgaben und zusätzliche Abgaben
aller Art ab der genannten dritten Indiktion, und ich werde garantieren mit jeder Garantie. Ich,
Ammonios, habe meiner Frau Kyria beigestanden und ich habe für sie geschrieben, weil sie
nicht schreiben kann.

Ich, Aurelius Asklepiades, Sohn des Alypos, bezeuge diesen Kauf'.

1-2. Die Datierung: Zur Festsetzung der Datierung gibt es in diesem Text zwei Anhaltspunkte:
In Z. l den Anfang der Konsulsnamen mit tcov Seoitotcov TIU.COV Où [ und in Z. 11 die Erwähnung der
eüruxcruc Tpvrriç véaç ivôtimoyoç.

Néa tvSiKtiwv kommt nur nach 327 n. Chr. vor; bis zum Jahre 347 n. Chr. deutet dieser Aus-
druck auf den neuen Indiktions z y k I u s, später dann nur mehr auf das kommende Indiktions-
j a h r, vgl. R. S. Bagnall, K. A. Worp, The Chronological Systems of Byzantine Egypt, Zutphen
'978, 30-35. Wenn also unser Text aus der Zeit vor 347 stammt, ist er auf eine 3. Indiktion zu
datieren, wenn er aus späterer Zeil kommt, auf eine 2. Indiktion.

Sucht man in Bagnall, Worp 69ff. ein kaiserliches (wegen OeaTtotcbv f|u,œv) Konsulspaar, des-
sen erster Name mit Où f- anfängt und dessen Amtszeit in eine 3. bzw. 2. Indiktion fällt, so ergibt
sich als einzige5 Möglichkeit das Konsulat des Valenlinianus I. und des Valens im Jahre 373 n. Chr.
Für ihr in Z. 1-2 ergänztes Konsulatsformular auf Papyri aus demselben Jahr vgl. Bagnall, Worp 113
und R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. Schwartz, K. A. Worp, Consuls of the Later Roman Empire,
Atlanta 1987, 281. Die 2. Indiktion läuft im Arsinoites und Herakleopolites vom 1. Pachon 373 bis
zum 30. Pharmouthi 374^, das Konsulai vom l. Januar 373 bis zum 31. Dezember 373; der vorlie-
gende Text ist folglich zwischen dem 26. April 373 und dem Ende dieses Jahres zu datieren.

Die Kaisertitulatur: Vor dieser Konsulsdatierung sind die Regierungsjahre der Kaiser mit ihren
Titulaturen angegeben, denn E-ÙTUXCOV E[üa]eßo>v Ifßa[crt]cov kann nur das Ende einer Kaisertitula-
tur sein. Eine solche Datierungsweise ist 373 n. Chr. jedoch kaum zu erwarten. Zwar hatte man in
Ägypten seit dem Beginn der Römerherrschaft, in Nachfolge der zur Ptolemäerzeit und früher
üblichen Praxis, nach den Regierungsjahren der Kaiser datiert, aber im frühen 4. Jh. wurde die
Datierungspraxis den Gepflogenheiten im sonstigen römischen Reich angepaßt. Seither datierte
man nach Konsuln und Indikiionen, die Datierung nr.ch Kaiserjahren hat aufgehört. Es gibt nur aus
der Übergangszeit vereinzelte Beispiele von Texten mit einer doppelten Datierung, in der Kaiser und
Konsuln genannt werden7. In der Periode von 337 bis 537 n. Chr. aber werden die Kaiserjahre

5 Es gibt nur ein anderes, mit einer 2. Indiktion zusammenfallendes kaiserliches Konsulat, bei
dem der erste Name mit O anfängt, nämlich das Konsulat des Honorius und des Theodosius im Jahre
418 n. Chr. Die Schriftspuren nach O am Ende der Z. l sind aber nicht mit v zu vereinbaren; das \>
dagegen scheint sicher.

" Bagnall, Worp, Chronological Systems 68.
7 Beispiele: P.Mich. XII, S. 38fl'. (302 n. Chr.), P.L.Bat. XXV 59 (303 n. Chr.), P.L.Bat. II 5

(305 n. Chr.). Von diesen Beispielen zu trennen ist eine kleine Gruppe von Texten aus dem 3. Jh.,
die sowohl eine Kaiser- als auch eine Konsulsdatierung tragen; die Ursache für die Nennung des Kon-
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normalerweise nicht in den ägyptischen Datierungen gebraucht, siehe R. S. Bagnall, K. A. Worp,
Regnal Formulas, BASF Supplement 2 (1979) 42ff. Datierungen mit Kaisertitulatur sind nach
315/316 nicht mehr in den Papyri bezeugt8.

Allerdings hat es Ausnahmen gegeben, und als solche ist auch unser Text zu betrachten. Aus dem
späten 4. Jh., namentlich aus der Regierungszeit des Valentinianus I., Valens und Gratianus sowie
des Valentinianus II., zwischen 367 und 384/385, waren bisher sieben Texte mit Angabe der tatsäch-
lichen kaiserlichen Regierungsjahre bekannt geworden9. Bemerkenswert ist, daß von diesen sieben
Texten fünf aus dem Oxyrhynchites (wo man zur selben Zeit auch eine spezielle Jahreszählung mit
fiktiven Regierungsjahren kannte) und die übrigen zwei aus dem Herakleopolites stammen. Ob das
eher auf eine herakleopolitische als eine arsinoitische Herkunft unseres Textes deutet? Anders als im
vorliegenden Papyrus geben aber alle diese Texte nur die kaiserlichen Regierungsjahre an, ohne die
Kaisertitulatur. Das Vorkommen der Titulatur in unserem Text ist also singular.

] E\>Tuxô>v E[x>a]eßwv Zeßa[at]cov: EÙT'ux'nç und Euoeßric stehen hier in verkehrter Reihen-
folge, was aber mehrfach in den Papyri bezeugt ist und wohl auf die Unachtsamkeit der Schreiber
zurückzuführen ist10.

Wie die Lücke davor zu ergänzen ist, bleibt unklar. Das Jahr 373 war das 11. Regierungsjahr des
Valentinianus I. und Valens und das 7. Jahr des Gratianus. Ihre Kaisertitulatur ist papyrologisch über-
liefert in Kaisereiden11, in den Konsulsdatierungen der Kaiser12 und in einer dem Kaiser Valens ge-
weihten Ehreninschrift13; keiner der bislang bekannten Texte endet mit Euoeßoiv EÜTDXWV £e-
ßoc0T(Sv, man gebrauchte in diesen Texten offensichtlich einen anderen Bestandteil der offiziellen
Titulatur als hier.

In den Quellen außerhalb Ägyptens nennen sich Valentinian I. und seine Mitregenten in den An-
fängen kaiserlicher Briefe und Edikte auf Latein oder Griechisch (durch die Kirchenväter bzw. eine In-
schrift aus Rom überliefert) in vier von fünf Fällen14 in der Tat pius felix bzw. euaeßfic ewox^ic (in
einem griechischen Beispiel sogar in der umgekehrten Reihenfolge evruxeîç euaeßeic) und in eben-
sovielen Fällen Augustus /XeßaaTOc. Auch die lateinische Inschrift CIL VI 1175 weist, neben
vielen anderen, teils altertümlichen, Kaisertiteln diese Elemente auf1-*. Alle diese Titulaturen sind
aber für die Lücke unseres Papyrus zu lang.

sulates (in dieser Zeit war nur noch die kaiserliche Datierung üblich) ist darin zu suchen, daß sie alle
aus dem Ausland stammen: BGU III 913 (206 n. Chr., Myra), P.Oxy. I 35 (223 n. Chr., Proklamation
des Kaisers), P.Mon. III 63 (248 n. Chr., Bithynien), P.Oxy. XLII 3054 (265 n. Chr.?, Bostiai).

8 D. Hagedorn, K. A. Worp, Von Kvpioç zu 5eanótr,c, ZPE 39 (1980) 170.
9 Siehe die Texte, die R. S. Bagnall, K. A. Worp, Regnal Formulas, BASF Supplement 2 (1979)

43 auflisten; dazu kommt nun P.Laur. III 70 aus Addenda und Corrigenda to 31 August 1981 (im
Selbstverlag der beiden Autoren).

10 Z. B. SPP XXII 126, 1-2 (Datum unbekannt; vgl. P. J. Sijpesteijn, ZPE 49 [1982] 106) und
O.Tait II 1621, 3 (238 n. Chr.); beide Texte wurden von P. Bureth, Les Titulatures impériales dans les
papyrus, les ostraca et les inscriptions d'Egypte, Bruxelles 1964, mit der „normalen" Abfolge der
Titelelemente aufgenommen. Diese Verwechslung ist denn auch, pace Sijpesteijn, /. c., wohl nicht
als festes Element der Titulatur zu sehen, sondern nur als Schreibfehler (— für dieselben Kaiser, u. U.
zusammen mit einem dritten, gibt es 238 auch Titulaturen mit der richtigen Reihenfolge Eüoeßcov
Eufuxtov, s. Bureth 112). Dieser Fehler wurde verursacht durch den gleichlautenden Anfang beider
Wörter oder durch den Umstand, daß auf den Münzen, die dem Durchschnittsmenschen doch immer als
Vorlage der Kaisertitulatur gedient haben werden, die Titel Euoeßcov Ev>t\>xcbv öfters abgekürzt E E
oder EY EY geschrieben waren und ihre Reihenfolge deshalb unklar blieb. Auch in der Titulatur
Caracallas kommen diese (für Caracalla seltenen) Epitheta in der normalen Reihenfolge E\>creßric
EVTO%T\C, vor (gegen P. J. Sijpesteijn, Symbolae Osloenses LVIII [1983] 131f. mit Anm. 16), vgl.
BGU XI 2048, 15 (mit Tafel III), SB VI 8810; deshalb in dieser Reihenfolge auch zu ergänzen in
P.Rein. II 100, 12.

11 K. A. Worp, Byzantine Imperial Titulature in the Greek Documentary Papyri: The Oath
Formulas, ZPE 45 (1982) 205.

12 Bagnall, Worp, Chronological Systems 113.
13 SB X 10697, Duplikat von SB V 8699.
14 G. Rösch, ONOMA BAZIAEIAZ. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spät-

antiker und frühbyzantinischer Zeit, Wien 1978, 162, Nr. 14-18.
15 Vgl. Rösch (o. Anm. 14) 92 und Anm. 114.



ig Francisca A. J. Hoogendijk

In den ägyptischen Datierungsfonneln hat man es meistens mit einer Verkürzung des offiziellen,
viel längeren lateinischen Titels zu tun, die nicht selten den kurzen Titulaturen der Münzen ent-
spricht. In der Zeit Valentinians überwiegt auf den Münzen „ein schlichter Titel mit DOMINUS
NOSTER beginnend, der nur die Beinamen PIUS FELIX AUGUSTUS aufweist"16. Diese Kurztitulatur
ist in den Papyri bislang zwar nicht bezeugt, entspricht aber der Länge der Lücke, die nach den ziem-
lich sicheren Ergänzungen der Z. 8, 13 und 14 auf ca. 60-70 Buchstaben zu berechnen ist. Diese Titu-
latur wurde also in Z. l ergänzt, wobei dominus mit 8eo7COTT|c (und nicht icopioc) wiedergegeben ist,
weil das Wort in dieser Periode trotz der fehlenden papyrologischen Parallelen für diese Titulatur auf-
grund des allgemeinen Sprachgebrauches in jedem Fall zu erwarten ist17.

2-3. uetà auveaTco[TOc u]oi [TOÛ cev8póc u.ou: Im 4. Jh. war es Frauen durchaus möglich,
selbständig rechtliche Transaktionen durchzuführen. Es wird hier auch ausdrücklich gesagt, daß die
Verkäuferin keine weitere et>80Kr|<uc, „Zustimmung", benötigt (Z. 14). Dennoch sieht man öfters,
daß eine verheiratete Frau ihren Ehemann als CTuveatcoc, „Beisteher", beim Vertragsabschluß dabei
hat. Vgl. J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byiance (4e -7e siècle). IL Les pratiques sociales,
Paris 1992, 251-257 über den O-UVEOTCÛÇ und 218-222 über Landverkäufe von Frauen. Das Wort
ouvsotobc ist nach Beaucamp nicht ein juridischer Terminus technicus, sondern deutet nur allgemein
auf den geleisteten Beistand, vgl. auch P. W. Pestman, Over Vrouwen en Voogden in het Oude
Egypte, Leiden 1969, 47, Anm. 99. Im vorliegenden Text bietet der Mann eine konkrete Hilfe- m
Stellung, weil er für seine Frau die Unterschrift leistet (Z. 15-19). Die Papyri, die einen ODVËÖTCÓC
erwähnen, sind zusammengestellt bei Beaucamp 436-440.

Zum Eigennamen des Ehemannes s. den Komm, zu Z. 15.

3. ]cov: Ergänze T]<BV ànb tfjç aikf)[ç] KCOU.TIÇ oder vielleicht àu,(poTÉp]cov (1.
ânb K.t./L; für àuxpotépeov statt àuxpotepoi s. etwa P.Gen. I 67, 69. Das Dorf wurde also schon in
der Lücke von Z. 2 genannt.

OXcxo\)i(p "Ajiuxovi cweKO'oXótopi: Speculator ist eine hohe militärische Funktion im römi-
schen Heer. In byzantinischer Zeit fungierten die speculatores als Spione in einem speziellen Nach-
richtendienst, s. P.Nepheros 20, Einleitung mit Literaturverweisen; ebd. findet sich im Anhang eine
Liste der aus Ägypten bekannten speculatores^. Sie sind vom 1. bis zum 5. Jh. n. Chr. belegt, über-
wiegend aber im 4. Jh. In einigen dieser Texte treten sie als Landeigentümer auf. Es darf also nicht
befremden, daß in unserem Text ein speculator Land kauft. Im 4. Jh. sieht man öfters Militärs als
Grundbesitzer, was auch damit zusammenhängen kann, daß Landbesitz in einer Periode der Inflation
wertbeständiger ist als Münzen, vgl. R. S. Bagnall, Currency and Inflation in Fourth Century Egypt,
BASP Suppl. 5 (1985) 55. Gegen die häufig angenommene starke Ausdehnung des Grundbesitzes von
Militärs zu Recht jedoch R. S. Bagnall, Military Officers as Landowners in Fourth Century Egypt,
Chiron 22 (1992) 47-54.

Ammon trägt das 'gentilicium ' Flavius, wie auch der speculator Flavius Adelphios in BGU XIII
2332. Im Gegensatz zu Aurelius deutet Flavius, seit etwa 324 n. Chr. im Gebrauch, auf einen höheren
Status, der u. a. allen Militärpersonen zukommt, s. J. G. Keenan, The Names Flavius and Aurelius as
Status Designations in Later Roman Egypt, ZPE 11 (1973) 33-63 und ZPE 13 (1974) 283-304. Ein
speculator namens Flavius Ammon war bisher nicht bekannt.

Die Herkunft des Flavius Ammon ist (im Gegensatz zu jener der Verkäuferin) nicht genannt, weil
er als Militärperson keinen festen Aufenthaltsort hatte.

4. Nach ou,oA,oy<ib wäre eine passende Ergänzung etwa Kotia rnvSe tr|v 5i<T0r|v ou.oX,oy(av (zu
5{oor|v vgl. Z. 14): „gemäß dieser zweifach ausgefertigten Übereinkunft" (viele Beispiele in F.
Preisigke, Wörterbuch I, s. v.).

5. Ergänze vor èAJÖo-óoac vielleicht Tta-cpucàç, in Bezug auf das Folgende.

5-6. èXlQovaac, eiç é|iè ox[ji]6 yccuaicou OD(i|3oXeoi) 10$ jtpOKei|o.evo\> Kai av(x7tcu>aaulvo'u
uxnx Die Verkäuferin hat das Land erworben aufgrund des Ehevertrages einer zuvor genann-

ten, verstorbenen männlichen Person; damit kann nur ihr in Z. 2 genannter Vater gemeint sein. Da-

16 Rösch (o. Anm. 14) 128.
17 Siehe Hagedorn, Worp, Von Kvpwçzu Seaxórnc (o. Anm. 8) 165-177, bes. 170.
18 In dieser Liste ist Nr. 14, SB XIV 1116, 5; 8 zu korrigieren in SB XIV 11165, 8; 11. Bei Nr.

25 soll es statt P.Laur. II 24 heißen: P.Laur. II 42; hinzuzufügen sind P.Nepheros 20 und SB XIV
11972 B, 1.
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her die Ergänzung JtcxTpoc \io\> am Anfang der Z. 6, wahrscheinlich gefolgt vom Namen und Vaters-
namen des Vaters, was die Lücke füllen würde. Also hat sie das Land von ihrem Vater geerbt, der das
aber nicht mittels eines Testaments oder einer donatio mortis causa, sondern schon in seinem Hei-
ratsvertrag festgelegt hatte.

Es war in Ägypten üblich, in Heiratsverträgen testamentarische Verfügungen zu treffen, speziell
zugunsten der aus dieser Ehe zu erwartenden Kinder. Eheverträge mit solchen Verfügungen und Er-
wähnungen derartiger Verträge aus römischer Zeit sind zusammengestellt bei H.-A. Rupprecht, Ehe-
vertrag und Erbrecht, in: S. Janeras (Hg.), Miscel-lania papirologica Ramon Roca-Puig, Barcelona
1987, 307-311. Der vorliegende Text enthält die erste Erwähnung eines Heiratsvertrags mit erb-
rechtlichen Maßnahmen für die Kinder aus byzantinischer Zeit1^.

Der hier gebrauchte Ausdruck für „Heiratsvertrag", yauiKÖv ax>|xßoA,aiov, kommt ansonsten nur
selten vor20.

6. Ergänze vielleicht MéX.[ovoç, weil MeXdc ein häufiger Name ist; es gibt aber auch andere Er-
gänzungsmöglichkeiten.

Bovoc: statt Wesselys (o. Anm. 1) ßouvoc, „Hügel". Banos ist ein geläufiger Name der byzanti-
nischen Zeit (frühester Beleg: P.Harr. I 93 V° [S. 109] 4, 294 n. Chr.). Statt des Vatersnamens ist die
Herkunft des Banos angegeben. Das Fehlen des Vatersnamens bei diesem Nachbarn befremdet; viel-
leicht war der Name seines Vaters den Vertragsparteien unbekannt, weil Banos sich erst neulich in
ihrem Dorfe niedergelassen hatte. Es geht wohl zu weit, diese Übersiedlung mit dem Rückgang der
Bevölkerung in den kleineren Dörfern am Rande des kultivierten Landes im Fayum im 4. Jh. in
Verbindung zu bringen21.

ànb eitoiK(ioD) 'AXe^ovSpoi)): wahrscheinlich das mit Alexandrou Nesos gleichzusetzende
Dorf nördlich von Theadelphia in der Themistou Meris des arsinoitischen Gaues22, s. Wessely, To-
pographie des Faijûm (o. Anm. 1) 32f. und vgl. L. C. Youtie, P.Fay. 243 Verso: Topography in the
Themistes Meris, ZPE 50 (1983) 54. Die ursprüngliche Herkunft dieses Nachbarn besagt natürlich
nichts über die Lage des hier verkauften Landstücks oder über die Herkunft dieses Papyrus.

6-7. oSöc óSetionéyT) : Wohl vollständige Bezeichnung eines „benützten Weges", wie in SPP
XX 117, 6. Wenn die Ergänzung am Anfang der Z. 7 zutrifft, ist wegen Platzmangel öSoc Ó8ex>o|iéyr|
l [eiç , „ein Weg, führend nach ... ", auszuschließen.

7. Der Anfang ist ergänzt nach SPP XX 117, 7 und vielen Parallelen aus verschiedenen Perioden.
Der Kaufpreis beträgt 5 Goldsolidi (vou,io|j.OTioO für 2Vg Aruren privates Saatland; dies ist der

bislang erste belegte Kaufpreis für Land aus der 2. Hälfte des 4. Jh. Zu der Inflation in diesem Jahr-
hundert vgl. R. S. Bagnall, Currency and Inflation in Fourth Century Egypt, BASP Suppl. 5 (1985).
Daß der Preis hier in Goldmünzen gezahlt wird, ist verständlich: Nur Gold ist unabhängig von der In-
flation. Seit dem Beginn des 4. Jh. hat man immer häufiger Gold als Zahlungsmittel gebraucht; das
Wort vouio-natiov ist erst nach 330 n. Chr. belegt, s. Bagnall 16.

Die wenigen bekannten Kaufpreise von produktivem Land im 4. Jh., wie sie Bagnall 70
auflistet, zeigen den Einfluß der beachtlichen Inflation. Die spätesten bekannten Preise aus diesem
Jahrhundert sind:

- 342 n. Chr. für 9'/2 Aruren: 50 Talente (P.Coll. Youtie II 78 = P.Col. VII 181)
- 342 n. Chr. für 3+ Aruren: 2000 Talente (BGU IV 1049)
- 348 n. Chr. für l Arure: 1000 Talente (BGU III 917)

!9 Weiter nennt M. Amelotti, Testamenti ed atti paratestamentari nei papiri bizantini, RIDA3

16 (1969) 211-214, den sehr fragmentarischen Ehevertrag P.Cairo Masp. III 67006 V° (6. Jh.) mit
Erwähnung von zu vererbenden Geschenken der Eltern (?). Auch im Ehevertrag CPR I 30 = MChr 290
II 7 (6. Jh.) scheint von einer Gabe des Brautvaters an die Braut die Rede zu sein.

20 MChr 372 VI, 21 (2. Jh. n. Chr.); P.Oxy. XVI 1965 (553 n. Chr.); P.Cairo Masp. III 67310
V° 21 (Entwurf des folgenden Textes); P.Lond. V 1711, 58 (566-573 n. Chr.). 2uu.ßoXcuov als all-
gemeiner Ausdruck für sowohl schriftliche als auch ungeschriebene Verträge wird in byzantinischer
Zeit mit einer Spezifikation der Rechtshandlung (wie in yccuvKov o-utißoXouov) versehen, vgl. R.
Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt, Warszawa 21955, 294.

21 Vgl. R. S. Bagnall, Agricultural Productivity and Taxation in Later Roman Egypt, TAPA 115
(1985) 289-308, bes. 306f.

22 Es ist auch im Oxyrhynchites ein èreovKiov 'AXe^otvÔpécov bezeugt, vgl. P. Pruneti, / centri
abitati dell'Ossirinchite, Firenze 1981 (Pap.Flor. IX) 26.
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Versuchen wir — natürlich mit Vorbehalt wegen des Mangels an gleichartigen Angaben — unse-
ren Preis damit zu vergleichen: 5 Goldsolidi haben im Jahre 373 n. Chr. ungefähr 69.445 Talenten
entsprochen2-*. Der Preis pro Arura in unserem Text entsprach deshalb ungefähr 32.680 Talenten:
mehr als das 30-fache des genannten Preises 348 n. Chr. Mögliche, aus anderen Gründen verursachte
Preisschwankungen einmal dahingestellt, würde eine solche Preissteigerung im Einklang stehen mit
der von Bagnall 43-48 geschätzten Höhe der Inflation in der 2. Hälfte des 4. Jh. und mit der (von
B agnail nicht gänzlich akzeptierten, aber für unsere Periode doch in großen Zügen zutreffenden)
Tabelle bei G. Mickwitz, Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr.,
Helsingfors, Leipzig 1932, 114. Der Preis stimmt schon ungefähr mit jenen des 5. Jh. überein, vgl.
O. Montevecchi, Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano, HI — / contratti dl
compra-vendita, Aegyptus 23 (1943) 43.

10. In der Lücke gibt es Platz für zwei durch KCÛ verbundene Infinitive; möglich sind: OIKOVO-
H.EÎV, èwiTeXeîv, ÔIOIKËÎV, TtuAeîv, oicmöeoGou, aXXoiç Ttapaxcopevv und andere Ausdrücke für
„verfügen über, weiterverkaufen" und dergleichen.

a[vp]fjce: Wohl für cdpfjocu, eine nicht bezeugte Nebenform des Konjunktivs aipfj. Für die
Personalendung -oou (in Analogie zu -|iai und -tat) in der Koine s. F. Blass, A. Debrunner, R. W.
Funk, A Greek Grammar of the New Testament, Chicago, London 1961, § 87 und F. T. Gignac, A
Grammar of the Greek Papyri II, Morphology, Milano 1981, 358. gt

11. Nach Kococxpàç l [areó gibt es viele Ergänzungsmöglichkeiten (siehe F. Preisigke, Wörter-
buch I, s. v. Kccöapoc). Die meisten der üblichen Formeln deuten auf das Freisein von Schulden, La-
sten und Abgaben. Der für den Herakleopolites eigentümliche Ausdruck24 erwähnt die Belastungs-
freiheit des Kaufobjektes, vgl. z. B. SPP XX 117, 10 (mit BL VII): Kocöapctc àno te aXXrav Ttpa-
0ewv fj Kai aMioov oÎKOvo|iiâ>v r\ etépcov î)7to0T|Kâ>v (41 1 n. Chr.). In unserem Text würde àjto Te

Tipacecov rç étépcov OIKOVOUIÔV eine passende Ergänzung sein.
veoc ivoiKTitov deutete ab 347 n. Chr. auf das kommende Indiktionsjahr hin, s. oben zu Z. 1-2.

12. Wohl zu ergänzen: Kai teXexv oe Tcdvia ta Srinócna teXecjiaTa, „und daß Du zahlst alle
Staatsabgaben", vgl. Z. 17.

14. Kai è7cepcotT|0eîaa »uoA-óynoa ist in der Lücke zu ergänzen wegen des folgenden reepi Se
TOÛ tavta [ô]p6<oç Kai KaA.[âç] yeYevfjaöat, eines Bestandteiles der Langform der Stipulations-
kl'ausel. Die Stipulationsklausel, ursprünglich in Privaturkunden mit Verpflichtungserklärungen auf-
genommen, um diese Verpflichtung zu begründen, hat man im byzantinischen Ägypten aufgefaßt als
eine die wichtigsten Elemente des Vertrages bestätigende Formel, s. D. Simon, Studien zur Praxis der
Stipulationsklausel, MB 48 (1964) 89; zur Langform der Klausel bes. S. 46f. Genau diese Langform
deutet auf die geänderte Auffassung der stipulatio in byzantinischer Zeit.

15. 'An.u,co|[u.]ueo}v{ot>: Ein anderer Name als Ammonios ist kaum zu erwägen, vgl. auch in
Z. 18: -]covioc. Eine vergleichbare Dittographie desselben Schreibers sieht man in Z. 16 in
vo|o.i{u,i}o[nat]ia.

16. «evta: 1. rtavta oder eben ae Tiavta, weil es so aussieht, als ob das n aus einem o korri-
giert worden sei.

17. In Anbetracht der Länge der Lücke am Zeilenanfang kommt keine andere Ergänzung in Frage.

18. Für Ax>pr|Ä,voc gibt es keinen Platz; bei dem Namen der Frau in derselben Zeile ist das
A\>pr|A{a auch entfallen.

19. |o.apTi)[p(u: Das Heranziehen privater Zeugen ist charakteristisch für späte Verträge, s. dazu
H. J. Wolff, Der byzantinische Urkundenstil Ägyptens im Lichte der Funde von Nessana und Dura,
RIDA-* 8 (1961) 126. Obwohl ein Zeuge bei einer privaten Übereinkunft aus dem Arsinoites oder

23 Solidi hatten keinen festen Wert in Denaren oder Talenten, sondern waren ihr Gewicht in
Gold wert. Ein Solidus wog '/jj Pfund Gold, während der Preis eines Pfundes Gold im Jahre 373 n.
Chr. um 1.000.000 Talente betragen hat (vgl. dazu Bagnall, Currency 61f.); l Solidus entsprach also
1.000.000 : 72 = 13.889 Talenten.

24 Vgl. (aber nur für die Kaiserzeit) A. B. Schwarz, Die öffentliche und private Urkunde im römi-
schen Ägypten, Abh. der phil.-hist. Kl. der Sächsischen Akad. der Wiss. 31.3 (1920) 177.
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Herakleopolites im 4. Jh. keineswegs zu erwarten ist, gibt es Ausnahmefälle — besonders bei Ver-
käufen und speziell bei Grundstücksgeschäften wie im vorliegenden Falle, s. Wolff 127-128.

2. Kaufvertrag über Weideland und einen Weingarten

P.Vindob. G 14069 24,2 x 24,7 cm 6. Jh. n. Chr.
Hermopolites Tafel 3

Mittelbrauner Papyrus von ursprünglich guter Qualität. Heute zeigt der Papyrus dunkle und graue
Stellen und zahlreiche Beschädigungen, teilweise von Wurmfraß verursacht. Ein großes Loch befin-
det sich bei Z. 3. Oben, links und unten ist der Papyrus abgebrochen, rechts dagegen fast komplett.
Die Papyrusrolle wurde vor der Verwendung gedreht, der Text ist also transversa charta, gegen die
Faserrichtung, geschrieben25. Die Klebungen verlaufen horizontal, wobei das obere Blatt das untere
überlappt. Diese Klebungen sind ca. l cm und ca. 13 cm vom oberen Rande wahrnehmbar. Der Papy-
rus ist oben wohl genau dort abgebrochen, wo das unten liegende Blatt aufhörte. Die Rolle war also
zusammengesetzt aus nur ca. 12 cm breiten Selides2^ und ist wahrscheinlich auch unten entlang der
Klebung abgebrochen.

Es fehlen bei einer maximalen Rollenhöhe von ungefähr 33 cm ' links ca. 9 (Z. 1-2) bis 18 cm
(Z. 13). Bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 1,9 Buchstaben pro Zentimeter kann die
Buchstabenzahl einer Zeile auf 51 bis 60 Buchstaben berechnet werden, wobei ein Freirand von l cm
abgezogen wurde.

Die geläufige, großzügige byzantinische Kursive ist dem 6. Jh. zuzuweisen, vgl. etwa W.
Schubart, Papyri Graecae Berolinenses, Bonn 1911, Tafel 45 (525 n. Chr.) und 46 (599 n. Chr.) und
R. Seider, Paläographie der griechischen Papyri I l, Stuttgart 1967, Tafel 55 (551 n. Chr. ?).

Das Verso ist leer. Der Papyrus gehörte zu dem „Fund von Hermupolis" aus dem Jahre 1887 und
wird daher aus dem Hermopolites stammen, vgl. P.Rainer Cent., S. 21.

Dieser Kaufvertrag betrifft zwei aneinander grenzende Grundstücke, äpoupai
àrcotpcxpfiç icöv ßoov (Z. 6) und ein aurceJuKÖv %(upiov (Z. 7), also Weideland und einen
Weingarten. Verkäufer ist Damianos, Käufer sein Bruder Peloos; beide sind sonst unbekannt.
Zwei benachbarte Grundstücke hatte Peloos schon durch Beerbung eines Onkels erworben (Z.
4-5 und 9-10), und so strebt er wohl nach einer Vereinigung des durch den Erbgang
zerstückelten Familienbesitzes (siehe auch Z. 2, nach der ein weiterer Teil einer Nichte gehört
hat)28.

Wieviel Text am Anfang und Ende dieses Vertragsteils fehlt, ist schwer zu sagen. Voran
gingen in dem ausführlichen byzantinischen Urkundenstil das Datum und der Ort des Vertrags-
abschlusses, die Namen der beiden Partner und die Verkaufserklärung: ouoAoyo Ttercpaicevou
K.T.X.; es folgte dann die Beschreibung des Objektes mit der Angabe der Nachbarn und der An-
fang der Preisempfangserklärung. Diese Abschnitte des Urkundentextes sind in den vorlie-
genden 15 Zeilen teilweise erhalten. Danach standen sonst die üblichen Formeln betreffs
Rechtsübertragung, Garantie und Wirksamkeit des Vertrages^. Schließlich dürfte der Vertrag

2~* Vgl. E. G. Turner, The Ternis Recto and Verso, in: Actes du XVe congrès international de
Papyrologie 1 (Papyrologica Bruxellensia 16, 1978) 26-53: „Transversa Charta: Sorting out the
Confusion".

2^ Vgl. N. Lewis, Papyrus in Classical Antiquity, Oxford 1974, 56f.: nach Plinius verfertigte
man Papyrusblätter in einer Breite von 11-24 cm. S. etwa auch P.Mon. I 9 (Verkauf von Hausteilen,
Syene 585 n. Chr.): die Rolle besteht aus 13 Seiides von je 12-13 cm.

27 Vgl. sogar SB I 5763 von 3 m x 35 cm.
2^ Vgl. J. L. Rowlandson, Sales of Land in their Social Context, in: Proceedings XVI Inter-

national Congress of Papyrology, Chico 1981 (ASP 23), 371-378.
29 Für einen größeren Teil eines Grundstückskaufs aus dem Hermopolites siehe SB VI 9193 aus

der Zeit des Justinian; ein vollständigerer byzantinischer Grundstückskauf ist z. B. P.Cairo Masp. II
67169 + III 67169ew aus Antinoe.
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mit den Unterschriften der Partner und den Unterschriften der Zeugen geendet haben. Insgesamt
könnte diese Vertragsurkunde ursprünglich eine Höhe von bedeutend mehr als l m erreicht
haben30.

Wenn die Ergänzung der Himmelsrichtungen zutrifft (s. dazu die Komm, zu Z. 1,4 und 7),
dann kann man aufgrund der Beschreibung die Lage der Grundstücke folgendermaßen skizzieren:

ßoppa

- - THÇ QeOTOKOD

Mccpîocç Kata-
èv

i ajtö
Ttpàaecoç - -

àve\|nâç

tfjç

apovpaiTOW

ôSôç ÔT\p,ocna

apoupav tfjç

tav ßooiv

- - TtepieXGóv eïç
ae ajiö KA/npovo-

jitac - - Öeiot»
Mnvâ

- - ïtepieXGóvta
eïç oe àjco

KXî|pOVO(Û(XÇ

Mnvâ (?)

Ô8ÔÇ
Sri no-
aîa?

apoupav
'Aoava-

aîou
ôSôç

VÓTOU

1 [ ßoppao8ö]c ÔTiuocnau£0'TÎv baj Spuren von ça. 22 Buchstaben
2 [ ca. 14 ]ç tfiç SeoTOKOt) Mocpiaç KataXewpGévTa èv A.\>yr\
3 { ça. 15 ]epcc uot GOTO Ttpdaeco«; Kupa [ t]fiç f|u<àv àve\|/iâç-
4 [àjiT|A,iéTau ça. 5 ] nepieXôov eïç <TE tov itptàu,evov OeXoov àito icXripo-
5 (vofiîaç tôt» naKapiov] Oeiou M-nvâ- Xißoc afj.7ie^,iKÖv /(opiov if\q uccica-
6 [piaç N.N. • tco]y Se àpovpôv tfiç àrcotpoçfiç trâv ßoov vóto-u
7 [oSôç 8r|uocria? • ßoppa tó 7t]̂ o€tpT}|iévov Kai 7tpa6èv a(X7teA,iKÖv xcop(ov •
8 [aTm.Xiéto'ü óooc S^uocria? gjeê' rj{v a]po\>pai ['A]9ayaatou toî tfjç e\)KA,eoûç uvr)-

•^° Papyrusurkunden aus byzantinischer Zeit können eine Rolle von einigen Metern bilden. Bei-
spiele bei Turner, Recto and Verso (o. Anm. 25) 47-49; die längste Urkunde ist derzeit P.Mich. XIII
659 (1. Hälfte 6. Jh.), eine Dialysis, die nicht vollständig ist, aber dennoch 5,17 m x 29,5 cm mißt.
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9 [ N.N. Kai 7tepv]eA,6ovToc eïç ae ànb ôvKa(ot) KÄ,r|po-
10 [vouiaç TOÛ uaKapio-u 0e(o\) Mt)?]va- Titßöc apo-up[at] TOÛ uaKapioa) HdAAoti
11 [ ca. 20 Kai jipocojfioAoyco èya ó aTioSouevoc Aajnavoc
12 [ÈOOTKÉvai Kal jterctaipcboSai itapà] aoû toû rcptau.évo\> ôuoyvT|c7io[\) u]oû
13 [àôeXxpoû ITeXoox) TTJV oun.jte(p(ovr|ji]é[v]r|v icpoç àMir|Xo'o[ç] Kai o[wv]apé-
14 [aacav TIU.TIV ] [ ] a[o]y [rcap'] èuox>
15 [ ] Spuren

10 uaicapio^ Pap. lloS-co" und n]ou Pap.

„(Nachbarn des Weingartens:) ... im Norden ein öffentlicher Weg, hinter welchem ... der
Gottesmutter Maria, hinterlassen Auge ... mir aufgrund eines Kaufes der Kyra- ... unserer
Nichte; im Osten ... Dir, dem Käufer Peloos, zugefallen aufgrund einer Erbschaft vom seligen
Onkel Menas; im Westen der Weingarten der seligen N.N.; (Nachbarn) der Aruren für das
Futter der Rinder: im Süden ein öffentlicher Weg (?); im Norden der obengenannte und
verkaufte Weingarten; im Osten ein öffentlicher Weg (?), hinter welchem die Aruren des
Athanasios, Sohnes des N.N. rühmlichen Angedenkens, und ... Dir zugefallen durch Erbschaft
vom seligen Onkel Menas; im Westen die Aruren des seligen Pallos ... und außerdem erkläre
ich, der Verkäufer Damianos, empfangen und vollständig erhalten zu haben von Dir, dem
Käufer und meinem leiblichen Bruder Peloos, den miteinander vereinbarten und befriedigenden
Preis ... Dir von mir ...".

1. Für die in Ägypten übliche Reihenfolge der Himmelsrichtungen: Süd-Nord-Ost-West oder
Süd-Nord-West-Ost (wobei die Orientierung nach Süden wohl mit der Strömungsrichtung des Nils
zusammenhängt), s. W. Clarysse in P.Petrie2!, S. 71f.

Wenn die Ergänzung ßoppa in Z. 7 zutrifft (s. unten), befinden sich südlich des Weingartens die
apoupai tfjç àwoTpocpfjç tav ßocov. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Z. l schon Teil der Beschrei-
bung der Nachbargrundstücke ist. Weil in den Spuren dieser Zeile diese Aruren tfjç <x«OTpo(pfjç nicht
zu erkennen sind, ist anzunehmen, daß die südliche (und erstgenannte) Himmelsrichtung schon vor
dem Anfang des Textfragmentes beschrieben war; daher die Ergänzung der zweiten Himmelsrichtung
ßoppa in der Lücke der Z. 1.

O0ö]c onaooia (ie0' r\\: Vgl. denselben Ausdruck z. B. in P. Dabi. 32-33, 7 (Fayum, 512-513
n. Chr.).

Der auf 6 ay folgende Buchstabe hat eine senkrechte Haste, könnte also Iota, Rhô, Phi, Psi
sein. Folglich scheint eine Lesung ó äyioc torçoç (vgl. Tf\c öeotOKou Mapîaç, aber s. den Komm,
zu Z. 2) nicht auszuschließen. Am Ende kann vielleicht noch 10 oder po, vielleicht KO, und später |i
oder v, dann A, cox[ gelesen werden.

2. tfjç ôeotOKox) Maptaç: Wahrscheinlich Teil des Namens eines Klosters, einer Kirche des
Hermopolites oder eines nach einem Kloster oder einer Kirche benannten Stadtteils von Hermupolis.
Eine Kirche der Maria ist im Hermopolites belegt durch die Eintragungen eiç ÎT\V âyiav Mapiav in
P.Bad. IV 95, 166; 169; 171 und ISO31. Ein Kloster der Maria ist dagegen im Hermopolites bisher
nicht ausdrücklich bezeugt32, aber es gibt einen Ortsnamen TOJIOÇ TTJÇ âyiaç Mapiaç in W. E.
Crum, Catalogue of Coptic Manuscripts in the British Museum, London 1905, Nr. 1077, 1 (vgl. M.
Drew-Bear, Le nome Hermopolite, Missoula 1979 [ASP 21], 165), der sich auf ein solches „Kloster"
beziehen könnte. Möglich wäre auch, daß der Zusatz tf\c ÖeoTOKOi) Mapiaç Teil der Berufsbe-
zeichnung eines Klerikers ist.

31 Für andere der Heiligen Maria geweihte Kirchen siehe L. Antonini, Le chiese cristiane nell'
Egitto dal IV al IX secolo, Aegyptus 20 (1940) 129-208, bes. 131 und 139.

32 Ein Marien-Kloster ist in Aphrodite bezeugt, s. P. Barison, Ricerche sui monasteri dell'
Egitto bizantino ed arabo, Aegyptus 18 (1938) 108, Nr. 22, ein weiteres in Arsinoe, s. P.Prag. I 65,
2-3; Stadtteile dieses Namens gab es außer in Arsinoe auch in Herakleopolis, vgl. J. M. Diethart,
Fünf Wiener Papyri zur Topographie des Arsinoites vom 6. bis 8. Jh. n. Chr., Archiv 33 (1987) 64.
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KataXei<p9évta èv Auyri: Obwohl die Lesung dieser Passage ziemlich sicher ist, bietet sie
einige noch ungelöste Schwierigkeiten. KataXenpGevTct könnte auf ein „Land" bezeichnendes Wort
•wie z. B. yiiStoc, „Gelände" verweisen, das dann in Z. l gestanden sein müßte. Dadurch würde jedoch
die attraktive Lesung von ó oëyioç xojtoç als unmittelbar zu T-rjc - - Mocpioec gehörend unmöglich
gemacht, Jedoch ist vorstellbar, daß die Nachbarschaft aus zwei Elementen besteht; einerseits aus
dem ayvoc TOÄOC und andererseits aus dem Gelände (?) TÎÎÇ QEOTOKOI) Mapiaç. Dieses Gelände (?)
wäre dann „hinterlassen" (als Erbschaft?) èv AîSyn,. Normalerweise wird KataXevnco mit Dativ
konstruiert, aber èv in der Bedeutung von „in den Händen von" oder anstelle von eiç (statt des
Dativs") ist möglich. Es folgt von A\>jr\, das als Personenname^ aufgefaßt wird".

3. ]epce \ioi: Die Lesung ist unsicher, ]ep<xvov nicht auszuschließen. Unmöglich ist ]epoc (j.o\>.
K-upci [ : Kvpot, die byzantinisch/koptische Variante von Kupitx, ist vielfach als Personen-

name oder als Bestandteil eines Namens bezeugt; hier dürfte eher ein längerer Name vorliegen; nach
Kupce sieht man die Spur einer Oberlänge (K oder, weniger wahrscheinlich, r\, 8 oder i). K-upo in der
Bedeutung von „Frau" würde den Artikel verlangen und ist deshalb auszuschließen.

4. [aTtriA.iorT.O'u: Die Lücke am Anfang der Z. 4 scheint der einzig richtige Platz zu sein, um „im
Osten" zu ergänzen. Es wäre naheliegend, das Land, welches vorher einer Nichte gehört hatte (Z. 3),
und das Grundstück, welches zuvor einem Onkel gehörte (Z. 4-5), als angrenzend anzusehen, wobei
diese Nichte dann eine Tochter des Onkels gewesen wäre-™. Überdies ist es unmöglich, am Anfang
der Z. 3 a7rnX.iebtoi> zu ergänzen, weil dann der übrige Raum für den Namen eines Grundstückes und
ein an ]epcc jiot anschließendes Wort nicht ausreicht. Dasselbe gilt für eine Ergänzung von
àjtnXtcûTO-v) am Anfang der Z. 2, so daß „Osten" nur in oder eben vor der Z. l gestanden sein kann3^.
Es ist aber unvorstellbar, daß es dort drei oder mehr Grundstücke mit verschiedenen (früheren)
Eigentümern (Kirche, Nichte, Onkel), in einer Himmelsrichtung gegeben hat.

rieXoov ist ein addendum onomasticis. Es gibt zwar einen koptischen Namen T16XOY, TIHXOYTOC
(vgl. G. Heuser, Die Personennamen der Kopten, Leipzig 1929, 46), der auch im Griechischen als
IleXoûç und nnX-oïhoç (vgl. F. Preisigke, Namenbuch und D. Foraboschi, Onomasticon alterum, s.
n.) bezeugt ist, aber es ist unwahrscheinlich, daß das ot> in oo getrennt worden ist.

5-6. uxxKcd[p{(xc: möglich wäre auch |xaKa[pt]l[ac.

6. apoupcov TT\C àîiotpo<pf|ç tébv ßocov: Diese Kurzbeschreibung eines Grundstückes hat
bisher keine exakte Parallele in den Papyri, vgl. aber Ausdrücke wie eiç Kataßpcujia Kai
KaTavou,f|v ßocbv oder eiç KOITCXOU.ÖV Kal Katavou.f|v ßo&v, wobei solche Ausdrücke zumeist
jedoch als zeitliche Nutzungsbestimmungen eines Landstückes in kaiserzeitlichen
Landpachtverträgen begegnen. Es handelt sich hier also um Land, das speziell mit xoptoc, ax^pov,
apaKOç oder ähnlichem als Futter für Rinder besät wird. Weideland wurde in Ägypten meistens
speziell zu diesem Zweck besät, entweder während eines Teiles des Jahres (bei Wechselbepflanzung)
oder auch während des ganzen Jahres, wie es in diesem Text der Fall zu sein scheint. Zur

33 Vgl. J. Humbert, La disparition du datif en Grec, Paris 1939, 60f.
34 Das Wort a\>yr\ ist in den dokumentarischen Papyri nicht belegt; die Bezeichnung „Glanz"

als Anrede an einen Verstorbenen in F. Preisigke, Wörterbuch l, s. v. soll gestrichen werden, weil es
in SB I 1995, 1999, 2003, 2006 und 2008 wie in den anderen zugehörigen alexandrinischen Grab-
kammerinschriften um einen Personennamen geht. Wohl aber gibt es avyi\ als „Sonnenstrahl'' im
Epigramm SB V 8210, 4 und im magischen Text P.L.Bat. I 21, 34.

35 Die Möglichkeit, daß es sich um eine Lagebestimmung von Mobilien handelt, also „hinter-
lassen in Auge", ist wohl auszuschließen, nicht nur weil es keinen Ort gibt, der Auge heißt oder mit
Auge- beginnt. Sehr unwahrscheinlich wäre auch die Lesung eines Adjektivs eva-uync, „licht, illumi-
niert", das sonst nur bei einem einzigen Autor belegt ist. Man sollte dann eher KataXeupöèv tq>
èvauyfj lesen, „hinterlassen an den strahlenden (= verstorbenen'?) N.N.". Aber es würde dann ein
Strich des to fehlen; überdies sollten in einem lückenhaften Kontext keine neuen Wörter angenom-
men werden.

3(" Noch attraktiver wäre dies, wenn in der Lücke am Anfang von Z. 4 ein auTteXiKÖv yatpiov (s.
die Skizze) passen würde, was aber nicht der Fall ist.

3' Es ist unmöglich, in den Spuren am Ende der Z. l <xirr|A,io>tot> zu lesen; der zuletzt leserliche
Buchstabe kann am Original sicher nicht als t, sondern wahrscheinlich als x gelesen werden.
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Weidewirtschaft im allgemeinen s. M. Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten,
München 1925 (Münchener Beiträge 7) 342-349, zur Rinderzucht ebd. 320-323.

Das Wort <X7toTpotpr| ist nur ab der 2. Hälfte des 6. Jh. als Nebenform von tpo<pr| belegtes. Es
bedeutet „Ernährung, Unterhalt" und wird meistens für die Ernährung von Menschen gebraucht, nur
selten auch für Tiere; z. B. für Kamele in P.Apoll. 98, 18 und 33, für Esel in P.Apoll. 98, 33 und
P.Amh. II 153, 6 (ycuSapiov ist „Esel", nicht „labourer"), für Pferde in PSI XIII 1345, 8. Im vorlie-
genden Papyrus ist das Wort zum ersten Mal für Rinder gebraucht (Tpo<pT\ ßocov ist dagegen oft be-
legt).

7. Vor TÔ jt]poetpr||j.evov K.T.Ä,. erwartet man nur die Himmelsrichtung; das kann also nicht
mehr der Süden (vo-cov am Ende der Z. 6) sein^. Deshalb wurde ßoppot ergänzt, was nur wenig Raum
überläßt für die südlichen Nachbarn; Ô5ôç 5riux>oicx wäre dann ein passender Ausdruck.

8. Vor apoupcu liegt es auf der Hand, ]e0rj[ als uje0' ij[v zu ergänzen; vor diesem ist ôôôç
Sr\u,oaicx, das die Lücke gut ausfüllt, sehr plausibel, vgl. Z. 1. Es darf nicht befremden, daß dieser
Weg bei der nördlich davon gelegenen Parzelle nicht weitergeht (vgl. Z. 4), da der Weg nur zur südli-
chen Erschließung des Grundstücks des Menas gedient haben kann.

•uoß TT\C eÙKXeoûç U.VTIIJ.TIÇ: Diese Bezeichnung wurde für Verstorbene verwendet, die während
ihres Lebens den Titel evKXeeaiaToc geführt hatten. In Kombination mit UVT|UT| wandelt sich der
Superlativ immer in einen Positiv (vgl. P.Oxy. LVIII 3958, 12-13 mit Komm.). Der verstorbene
Vater des Athanasios muß also eine ziemlich hohe Funktion bekleidet haben: mit e-UKXeéoiatoc
wurden u. a. duces, Pagarchen und Stratelatai angesprochen.

9. 7tept]eXÖovta: Muß ein zweites Grundstück (yt|8ia?) bezeichnen, erstens weil es nicht auf
äpouprxi bezogen werden kann40, und zweitens, weil der Käufer das Grundstück geerbt hatte von ei-
nem Mn.?]va, also nicht vom oben genannten Eigentümer Athanasios.

9-10. âne ôiKoûot) KÂ,T|pol[voui(xç: anö oiKotwu wie üblich gefolgt vom Namen des Vertrags-
typus im Genitiv; offensichtlich bedeutungsgleiche Variante von aitö icXr|pol[vouiac in Z. 4f.

10. TOU uaKapio'u 0eio\> Mr|?]va: Daß es sich um die Erbschaft eines Familienmitgliedes
handelt, liegt auf der Hand; es geht wohl um zwei aneinander grenzende Parzellen desselben Onkels
Menas wie in Z. 5, s. die obenstehende Skizze.

11. Vielleicht zu ergänzen: [r\ öl âv coai Tcâvin. TtrxvtoGev, „oder wieviele (Nachbarn) es
überall hin und von überall her gibt", oder eine ausführlichere Beschreibung des Pallos.

11-14. Anfang der Preisempfangserklärung: wir würden im Hermopolites erwarten, daß der Preis
im Genitiv steht und auf die Nachbarbeschreibung folgt (ttufic ... TTÎÇ auuTiecpcovriuévriç ... ärcep
ànecyT\KO), wie in SB VI 9193, 16ff. Vgl. auch die Untersuchung nach dem Formular der Lieferungs-
käufe in P.Heid. V, S. 308, wo der Preis immer in dem „für den Hermopolites typischen" Genitiv
steht. Das ist hier aber nicht der Fall: die Lesung des v am Ende von crou.te<pû>vT|u,]é[v]T)v ist sicher.
Aber die topographische Abgrenzung des Formelgutes ist leider nicht immer so genau4'.

38 Frühestes Datum: P.Cairo Masp. III 67283, 548 n. Chr. oder etwas früher. Das Wort aito-
Tpoqxr) steht auch in P.Köln IV 191, 8, welcher Text in das 5./6. Jh. datiert ist — vielleicht sollte
dieser Text (wie P.Köln IV 197 auf der anderen Seite desselben Papyrus) deshalb eher in das 6. Jh.
datiert werden.

29 Bei einer Ergänzung vótoi) l [Kai ajin.A.uotoi) to 7c]poetpT|u.évov, schon etwas zu kurz,
ließe sich in der Beschreibung des auTieXiKÖv x«pîov oben im Text die Angabe ßoppa Kai Xtßoc
für die Aruren tfjç àrcotpocpfïç erwarten; Xißoc ist aber in Z. 5 explizit und separat genannt. Auch die
Ergänzung votoi) l [Ô8ôç Sr\u.o0ia |ie9' r\v tö jt]poevpr\ulvov ist unwahrscheinlich, weil dann das
àu,jieXtKÔv xcopîov nördlich von den Aruren tfjç àrcotpo(pf)ç liegen würde, wobei in Z. 1-6 nur die
Nachbarn im Osten (Z. 1-5) und Westen genannt wären. Vgl. den Komm, zu Z. 4.

40 Es handelt sich wegen 7iepieX6ov in Z. 4 wohl kaum um ein nicht dekliniertes Partizip, vgl.
dafür J. Humbert, La disparition du datif en Grec, Paris 1939, 90; F. T. Gignac, The Papyri and thé
Greek Language, YCS 28 (1985) 161 und beispielsweise SB VI 9193, 9.

41 Vgl. bezüglich der Lieferungskäufe N. Kruit, Local Customs in the Formulas of Sales of Wine
for Future Delivery, ZPE 94 (1992) 180: „ ... the existence of a text with such a mixture warns us that
we have to remain cautious in assigning texts with unknown provenance to a specific nome on the
basis of the formulas found".
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Eine exakte Parallele für die Reihenfolge in ai>n.7ce(po>vTm]é[v]T]v Ttpôç aXXri^o-u[ç] Kai
0[t>v]apél[aaoav findet sich in P.Dubl. 32 und 33 aus dem Arsinoitès.

14. o[o]i [icocp'] ÈM.OÛ: Wohl Teil eines Ausdrucks wie wiep TCOV TteTtpauivcov cot nap' è|o.ov.
Ilertpau.évcov kann aber an dieser Stelle nicht gelesen werden, weil es noch (unter dem n von repoç in
Z. 13) eine Spur eines langen Buchstabens gibt: n oder K, weniger wahrscheinlich 8 oder i.
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